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SCHREIBEN DER GESANDTEN DER V KATH. ORTE, ZUR ZEIT AUF DER JAHR¬

RECHNUNG IN BADEN, AN DEN LANDVOGT[IM THURGAU ITAL
REDING]

EA V 2, 1599

"Obwohlen hievor auff femdriger Jahr Rechnung [ zu Baden ] wie auch den ISten

nechst verschinen febru : Zue tagen alhie von uns dem Mehrern theill der

Orthen 3 So über die statt Diessenhoffen und derselben underthanen Zue Re¬

gieren habendt 3 Erkhennth , dass dem vorfahrer [ Karl Emanuel von Roll ] wie

auch ale andere Landtvögt im thurgeüw 3 die Landtsfridbrüch Zue Diessenhoffen

abstraffen und die an Clagten so dess fählers nit gestendig sein wolthen , vor

unsserem Landtgricht im thurgeüw / in gleichermassen wir die unsseren von

frauwenfeldt / überweisen und berechten 3 Jedoch die gebührende Appellation

für uns Jeden theill Zue gelassen sein solle , alles Lauth darumb . Jhme uns¬

serem Landtvögt ertheilthen besigleten Abscheidts , bey welchem wyr es / ohn-

geachtet von anderen Mittlen anzu beschechen / gentzlich verbleiben lassendt.

habendt wyr doch von gedachtem deinem Vorfahren Landtvögt vernommen 3 was mas-

sen die unsseren Schultheiss und Rath Zue Diessenhoffen dergleichen Landtfridt-

brecher , wie auch hansen Braither von basendingen , welcher mit Etwas Schelth-



worthen wider Jo . Kriechle in unser thurgeüwisch . Jurisdiction verfähltj Jhme

unsserem Landtvogt Zue gebührender abstraffung nit stellen wellen : Also das

Er nit allein kein Buss Sonder desweegen vill auffgangnen Costen uns ver¬

rechnet hat . So danne häbendt gedachte Schultheiss und Bath Zue Diessenhoffen

bemelthem unsserem gewessnen Landtvogtdie Jhner wegen des dem Gottshauss

St . Catharinathall entfüehrten Schifflin aufferlegte und Jhme unsserem althen

Landtvogt versprochne gelthstraff auch nit erlegt . Derowegen ist unser Ge-

sinnen an d.ich 3 das du, deme allem was hievor Erkhennth 3 und gedachtem deinem

vorfahreren fürzuenemen befohlen worden 3 fleissig nachsetzest . Als du dich

hierinnen Zue verhalthen wohl wüssen wirst : und wyr d.ir verthrauwen an deinem

fleiss nichts ermanglen werde . "

Versehen mit dem Siegel des Landvogts der Grafschaft Baden , Hans
Kaspar Imhof , Rat von Uri
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